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Demokratie. In dem Malle, in dem die Zahl der verantwortlichen Stellen
in der Wirtschaft ansteigt, nimmt auch die Demokratisierung der Wirtschaft
zu. Und es ist gerade die steigende Komplexitiat der Gesellschaft, die diese
Entwicklung fordert! Die «Vergesellschaftung des Menschen», ein altes
Schreckgespenst des Liberalismus, erweist sich mehr und mehr als eine
Vermenschlichung der Gesellschaft.

EMIL KLOTI

Wer trédgt die Grundstiickgewinnsteuer?

Die Verbédnde der Grund- und Hauseigentiimer bekdampfen die Grund-
stiickgewinnsteuer vor allem mit der Begriindung, dal es dem steuerpflich-
tigen Verkdufer moglich sei, die Steuer auf den Kiufer zu iiberwélzen, und
dal} ein Kédufer als Miethausbesitzer in der Lage sei, die Steuerlast auf die
Mieter fortzuwilzen. Diese Auffassung wird nicht nur von Interessenten, son-
dern auch von Professoren, Hypothekarbankdirektoren und Liegenschaften-
agenten vertreten. Von anderer Seite wird ebenso iiberzeugt die Uberwilzbar-
keit der Steuer verneint. Der einzelne Biirger hat zu wenig Einblick in die
Verhiltnisse, dal} er sich in diesem Widerstreit der Meinungen ein Urteil bil-
den konnte. In seiner Unsicherheit ist er leicht geneigt, die Grundstiickgewinn-
steuer abzulehnen, solange der Wirrwarr der Meinungen fortbesteht. Das ist
heute, wo die Boden- und Wohnungsfrage zu einem politischen Problem
erster Ordnung geworden ist, besonders bedauerlich. Es ist daher zu wiin-
schen, dall die Frage der Uberwilzbarkeit der Grundstiickgewinnsteuer in
offentlicher Aussprache weiter erdrtert werde, damit man schliefflich zu
einer fiir das praktische Leben gentigenden Antwort kommt. Der Verfasser
dieser Zeilen will versuchen, seine Ansicht, da3 diese Steuer nicht iiberwilz-
bar sei, etwas ausfiihrlicher darzulegen. Er hofft, da} sich Vertreter der
gegenteiligen Auffassung ebenfalls zum Worte melden und daB3 die Diskus-
sion die gewlinschte Abklarung bringen werde.

Wesen und Gestalt der Grundstiickgewinnsteuer

Vorgingig der Erérterung der Frage der Uberwialzung der Grundstiick-
gewinnsteuer, die wir nachstehend abgekiirzt mit GGSt bezeichnen, ist es
angebracht, die Leser kurz iiber das Wesen und die Gestalt der GGSt zu

orientieren.
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Nach den Bestimmungen des Bundes und der Kantone iiber die Ein-
kommenssteuer gehoren zum steuerpflichtigen Einkommen des einzelnen
Steuerzahlers nicht nur die Einnahmen aus Erwerbstatigkeit und der Ertrag
des Vermogens, sondern auch alle Einnahmen aus andern Einnahmequellen,
so auch die Kapitalgewinne, die beim Verkauf von Wertschriften oder von
Liegenschaften gemacht werden. Die vielfach sehr hohen Liegenschaften-
gewinne verdanken die Verkidufer nicht einer eigenen Arbeitsleistung, son-
dern der allgemeinen Zunahme der Liegenschaftenpreise bei giinstiger wirt-
schaftlicher Konjunktur und besonders in rasch wachsenden Ortschaften.

Die Zunahme der Bevilkerung eines Gemeinwesens zwingt dieses zu
groflen Ausgaben, besonders im Bau-, Schul- und Fiirsorgewesen. Man hilt
es daher mit Recht fiir angebracht, dal} die Liegenschaftenverkiufer einen
Teil ihrer unverdienten Gewinne an das Gemeinwesen abtreten. Die blofRe
Besteuerung des Gewinnes als Teil des steuerpflichtigen Einkommens dient
diesem Zwecke nicht in gentigendem Male. Basel sichert sich einen Anteil
am Gewinn, indem es fiir diesen Zuschlige zur Einkommenssteuer fordert.
Der Kanton Ziirich schlug einen andern Weg ein. Seine Gemeinden erheben
eine selbstindige Grundstiickgewinnsteuer, dafiir verzichten Kanton und
Gemeinden auf Einbezug dieser Gewinne in das steuerpflichtige Gesamt-
einkommen der Pflichtigen. Die GGSt ist aber auch hier ihrem Wesen nach
eine Einkommenssteuer, wenn sie auch zur Gruppe der Objekisteuern gehort.

Da wir am Beispiel der ziircherischen GGSt die Frage der Uberwilzbar-
keit ndher priifen wollen, sei ihre Gestalt in Kiirze geschildert.

Steuerpflichtig ist der Verkaufer des Grundstiickes. Objekt der Steuer
ist nicht etwa der Verkaufspreis, sondern der reine Gewinn, den der Ver-
kdufer dabei macht. Als Grundstiickgewinn gilt der Betrag, um den der
Verkaufserlés die Anlagekosten, das heilit den seinerzeitigen Erwerbspreis
mit Zuzdhlung spiterer Aufwendungen, iibersteigt. Der Normalsatz der

GGSt betragt:

10 % fiir die ersten Fr. 2000
15% » » weiteren » 3000
20 % » » » » 4,000
25 % » » » » 6 000
30% » » » » 10 000
35% » » » » 25000
40 % » » Gewinnteile uber » 50 000

Diese progressiven Steuersitze gelten fiir Verkdufe, die innert fiinf Jahren
seit dem Zeitpunkt, da der Verkdufer das Grundstiick erworben hat, erfol-
gen. Bei lingerer Besitzdauer wird die Steuer schrittweise ermifigt. Die
ErméaBigung betrdgt bei einer Besitzdauer von vollen fiinf Jahren 5 Prozent,
bei einer solchen von sechs Jahren 8 Prozent, bei einer solchen von sieben
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Jahren 11 Prozent, bei einer solchen von 19 Jahren 47 Prozent und bei
einer solchen von 20 und mehr Jahren 50 Prozent. Ist zum Beispiel noch
blof} dreijahriger Besitzdauer ein Gewinn von 50 000 Franken realisiert
worden, so betrdgt die GGSt 29,4 Prozent, also 14700 Franken, nach
zehnjihriger Besitzdauer 20 Prozent weniger, also Fr. 11 760, nach 15jahri-
gem Besitz 35 Prozent weniger, also 9555 Franken und nach mehr als 20jih-
rigem Besitz 50 Prozent weniger also 7350 Franken. Das Maximum der
Steuer bei kiirzester Besitzdauer und Gewinnen von Hunderttausenden von
Franken betrigt fast 40 Prozent des steuerbaren Gewinnes.

Was sagt die Finanzwissenschaft zur Steueriiberwilzung?

Die Uberwilzung einer Steuer liegt vor, wenn der gesetzlich zur Zahlung
der Steuer Verpflichtete sie nicht selbst trigt, sondern ganz oder teilweise
auf einen Dritten abschiebt. Die Frage, ob eine Uberwilzung moglich sei,
ist fiir den Gesetzgeber sehr wichtig. Der Finanzwissenschafter ist aber
leider auBerstande, ihm eine sichere Antwort zu geben, denn die Wirkung
einer wirtschaftlichen Transaktion wird in unserer komplizierten Wirtschaft
durch eine ganze Reihe von Faktoren beeinflufit, deren Stirke sehr ver-
schieden und nicht genau bekannt ist, so dall die Endwirkung als Resul-
tante aller in Betracht kommenden Faktoren nicht abgeschitzt werden kann.
Mangels sicherer Grundlagen sind denn auch sehr verschiedene Steuer-
tiberwilzungstheorien aufgestellt worden. Wir wollen uns hier mit diesem
Dschungel von Theorien nicht niher befassen. Es sei nur erwihnt, daf3
nach der heute herrschenden Meinung der Wissenschafter im allgemeinen
direkte Steuern, wie die Einkommenssteuern verschiedener Art, zu denen
die GGSt gehort, die Vermogenssteuern, ferner Erbschaftssteuern, Kopi-
steuern und Monopolsteuern nicht iiberwilzbar sind. Es gibt bei allen diesen
Steuern Ausnahmefille, wo diese Regel nicht gilt. Aber sie sind meistens
selten und fallen daher fiur die Beurteilung der praktischen Frage, ob eine
bestimmte Steuer iiberwilzbar sei, nicht in Betracht. Wir wollen daher bei
der Theorie nicht linger verweilen, sondern am konkreten ziircherischen
Beispiel die Frage der Uberwilzbarkeit der GGST niher priifen.

Das Markten um den Preis

Zunichst wollen wir uns das Verhalten von Verkdufer und Kaufer vor
Augen halten. Dabei sei vorausgesetzt, daf} beide Parteien geniigend versiert
sind und ihre Interessen wahrzunehmen verstehen. Auf keinen Fall ist
anzunehmen, dall der Kdufer weniger intelligent sei als der Verkdufer und
daher von diesem iberlistet werden koénne. Er ist in der Regel ein auf-
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geweckter Mensch, der weil3, was er will und sich iiberlegt, bis zu welchem
Preis er sich hinaufmarkten lassen konne, ohne befiirchten zu miissen, daf
das geplante Unternehmen zu einem Verlustgeschift werde. Selbstverstind-
lich strebt der Verkdufer den hochstmoglichen und der Kiufer den tiefst-
moglichen Preis an. Nehmen wir an, der Verkiufer fordere zunichst einen
Preis von 250 000 Franken und der Kiufer beginne mit einem Angebot von
170 000 Franken, sei aber willens, im duBlersten Fall einen Kaufpreis von
200 000 Franken zu akzeptieren. Der Verkidufer weil vom Beginn der
Verhandlungen an, dafl er voraussichtlich eine Gewinnsteuer zu zahlen hat,
und erkundigt sich vielfach bei der Steuerverwaltung, wie grof} sie unter
gewissen Annahmen sein werde. Wie verwertet er die Aussicht auf die Steuer
gegeniiber dem Kaufer? Es sind verschiedene Moglichkeiten denkbar. Der
eine findet es nicht fir vorteilhaft, dem Kiufer auf die Nase zu binden,
dafl er eine hohe GGSt zahlen miisse, da dieser dann den mutmaBlichen
Gewinn kennt und weniger zum Nachgeben bereit ist. Ein anderer jammert
ganz allgemein iiber die Steuer, ohne ndhere Angaben zu machen. Verhalt-
nismalig wenige verlangen, dal der Kiufer die GGSt iibhernehme und stipu-
lieren das im Kaufvertrag. Erklart sich in unserem Beispiel der Verkiufer
mit einem Preis von 200 000 Franken einverstanden unter der Bedingung,
dall der Kéufer die GGSt im Betrage von 15000 Franken iibernehme, so
bedeutet das fiir den Kéufer einen Kaufpreis von 215000 Franken. Will
er nicht iiber die Grenze von 200 000 Franken hinausgehen, so lehnt er
die Forderung ab, und es scheitern die Verhandlungen. Natiirlich wire der
Kéufer bereit, die GGSt zu iibernehmen, wenn der nominelle Preis und
die Steuer zusammen nicht mehr als 200 000 Franken betragen, wenn also
der nominelle Preis zum Beispiel 186 600 Franken und die GGSt 13 400
Franken betragen wiirden. Der nominelle Kaufpreis und die GGSt zusam-
men sind fiir beide Teile der wahre Kaufpreis, der auch der Berechnung
der GGSt zugrunde gelegt wird. Ubernimmt der Kdufer im letzten Beispiel
vertraglich die GGSt im Betrage von 13 400 Franken, so bedeutet das im
Grunde nichts anderes, als dal er vom wahren Kaufpreis von 200 000 Fran-
ken 186400 Franken bar und die restlichen 13 400 Franken durch Uber-
nahme einer Schuld des Verkidufers in diesem Betrage gegeniiber einem
Dritten, das heilt in diesem Falle gegeniiber der Gemeinde bezahlt. Es ist
nicht anders, als wenn er sich verpflichtet hitte, anstelle des Verkaufers
einem Hypothekarglaubiger 13 400 Franken zu zahlen.

Eine noch so deutliche vertragliche Belastung des Kiufers mit der
Steuerschuld des Verkiufers beweist nicht, dafl die GGSt wirklich auf den
Kaufer iiberwilzt worden ist, denn die duBlere Gestalt einer Transaktion
entspricht nicht immer dem wirklichen wirtschaftlichen Vorgang. Die ent-
scheidende Frage ist in unserem Beispiel, ob die Parteien sich auch dann,
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wenn keine GGSt-Pilicht bestanden hitte, im freien Spiel von Angebot und
Nachfrage auf den gleichen wahren Preis von 200 000 Franken geeinigt
hitten. Beim Versuch, dies zu beantworten, darf man nicht vergessen, dal}
die GGSt an sich mit dem Grundstiick keinen Zusammenhang und daher fiir
den Kiufer keine Zwangsfolgen hat. Der Verkédufer ist nicht als Grundeigen-
timer steuerpflichtig, er hat erst nach der VerduBerung des Grundstiickes
als Nichtmehreigentiimer eine Gewinnsteuer zu zahlen. Die Frage der Uber-
wilzbarkeit ist daher vorwiegend psychologischer Natur. Ein Steuerbeamter,
mit dem wir uns iiber die Uberwélzungsfrage unterhalten haben, vertrat
die Ansicht, daB} die GGSt-Pflicht die Verkdufer zur Erhohung ihrer Preis-
forderungen bewege. Auf unsere Irage, ob denn die Kaufer nicht doch
nur die Preise bezahlen, die sie fiir sich tragbar erachten, unbekiimmert
darum, ob der Verkdufer diesen in zwei Teile, namlich in einen nominell
niedrigen Preis und die GGSt-Zahlung, zerlege, antwortete er, fur den
Kiufer sei der Erwerb des Grundstiickes meistens so wichtig, dall er bereit
sei, dafiir «jeden Preis» zu bezahlen. Das beweist jedoch nicht, da} er nicht
auch dann, wenn keine GGSt in Frage gewesen wire, «jeden Preis» bezahlt
hatte. Der vom Kaufer bezahlte hohe Preis ist auch in einem solchen Fall
in der Regel die Wirkung einer starken Nachfrage und nicht die Wirkung
der GGSt. Wir wollen nicht behaupten, dall nicht Ausnahmen von der Regel
moglich seien; auf alle Falle wiren sie so selten, dal} sie praktisch nicht in
Betracht kidmen.

Alle diese Uberlegungen fishren uns, in Ubereinstimmung mit der herr-
schenden Lehre der Finanzwissenschaft, zum Schluf3, daB3 die GGSt nicht

uberwalzbar ist.

Die Grundstiickgewinnsteuer
bewirkt keine Erh6hung der Mietpreise

Sind wir vorstehend zum Schlull gekommen, dal3 die hohen Bodenpreise
das Ergebnis von Angebot und Nachfrage sind und nicht oder nicht spiirbar
niedriger wiiren, wenn keine GGSt erhoben wiirde, so folgt daraus logisch,
dall es mangels einer Uberwilzung der GGSt auf den Kiufer keine Fort-
wilzung der Steuer auf den Mieter geben kann. Selbstverstindlich ist der
fiir das Grundstiick bezahlte wahre Preis Teil der Anlagekosten eines Miet-
hauses, und es hat ihn letzten Endes der Mieter in seinem Mietpreis zu ver-
zinsen. Immerhin wire die Belastung des Mieters mit dem Zins fiir die
erhohten Landerwerbskosten nicht in jedem Einzelfall gesichert, denn auch
auf dem freien Wohnungsmarkt (wir sehen hier vom Mieterschutz ab)
wirkt das Gesetz von Angebot und Nachfrage. Herrscht driickende Woh-
nungsnot, wie heute in Ziirich, so kann der Vermieter miihelos den Mietpreis
verlangen, der die volle Rendite verspricht. Herrscht aber Wohnungsiiberfluf3,
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so muB} sich der Vermieter mit dem marktméligen Mietpreis begniigen, auch
wenn dieser keine geniigende Rendite verspricht, denn das ist fir ihn immer
noch giinstiger als das Leerlassen der Wohnung.

Nehmen wir, entgegen unserer Auffassung, an, die Erhebung einer
GGSt habe zur Folge, dafl der Verkidufer in seiner Forderung ziher und
der Kaufer nachgiebiger sei als sonst, und dal deshalb doch eine gewisse
Erhchung der Verkaufspreise und bei Miethdusern letzten Endes eine ent-
sprechende Steigerung der Mietpreise erfolge. Es stellt sich dann die Frage,
wie stark die preissteigernde Wirkung sein konnte. Der Ziircher Kantons-
statistiker Dr. O. Wartenweiler hat in seiner Abhandlung «Ziircher Grund-
stiickgewinnsteuer-Statistik 1952-1954»* darauf eine Antwort zu geben ver-
sucht. Er fiihrt aus:

«Wie bei mancher andern Steuer stellt sich auch bei der Grundstiick-
gewinnsteuer die Frage der Uberwilzbarkeit. Ist das Subjekt der Steuer tat-
sdchlich auch ihr Tréger, oder schlidgt es die Steuer auf den Verkaufspreis
und iiberwalzt es sie damit auf den Erwerber? Trifft das zweite zu, so
bewirkt die Besteuerung der Grundstiickgewinne natiirlich eine Erhohung
der Liegenschaftenpreise und, falls eine Uberwilzung auf den Mieter erfolgt,
auch der Mietzinse.

Eine eindeutige Antwort auf diese Frage konnte die Finanzwissenschaft
bisher nicht geben, doch herrscht heute die Meinung vor, die Grundstiick-
gewinnsteuer sei im allgemeinen nicht iiberwélzbar. Wie dem aber auch sei,
hier geht es uns nur darum, anhand unserer statistischen Unterlagen zu
zeigen, dall die praktische Bedeutung dieser Frage im allgemeinen stark
tiberschatzt wird.

Wie wir an fritherer Stelle ausfiithrten, belief sich im Kanton Ziirich der
Grundstiickgewinnsteuerbetrag im Jahresmittel 1952/54 auf 18,6 Millionen
Franken, wihrend die Verkaufspreissumme aller rechtlich steuerpflichtigen
Handénderungen 565 Millionen Franken und die der besteuerten allein
406 Millionen erreichte. Selbst wenn nun in jedem Fall der ganze Steuer-
betrag iiberwilzt worden wire — eine Annahme, die in diesem Ausmal}
bestimmt nicht zutrifft —, so hatte dies die Verkaufspreissumme aller recht-
lich pflichtigen Handidnderungen um nur 3.4 Prozent und die der besteuerten
Handanderungen allein um auch nicht mehr als 4.8 Prozent erhoht. Fiir
die einzelnen Hauptgebiete und die einzelnen Erhebungsjahre ergeben sich
keine nennenswerte Abweichungen. Dagegen variiert der Prozentsatz hin-

* Erschienen als Heft 44 der «Statistischen Mitteilungen des Kantons Ziirichy
(Mai 1959). Zusammen mit der Abhandlung von Dr. Zuppinger «Die ziircherische
Grundstiickgewinn- und Handinderungssteuery in Heft 3 der «Verdffentlichungen des
kantonalen Steueramtes Ziirichy (1956) bietet sie fiir jeden, der sich mit dem Problem
der Grundstiickgewinnsteuer naher befassen will, eine vorziigliche Orientierung.
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sichtlich der Besitzdauer — auf die Verkaufspreissumme der besteuerten
Handanderungen bezogen — zwischen 2,4 Prozent bei einer Besitzdauer von
weniger als fiinf Jahren und 6,3 Prozent bei einer solchen von 20 und mehr
Jahren.

Wenn es sich bei diesen Zahlen auch nur um Durchschnittswerte handelt,
und es an starken Abweichungen in Einzelfallen nicht fehlt, so steht immer-
hin fest, dal} die Grundstiickgewinnsteuer auch bei totaler Uberwilzung die
Liegenschaftenpreise im allgemeinen nicht wesentlich gesteigert hatte.»

Nehmen wir an, was immer noch unwahrscheinlich ist, dal der Steuer-
ertrag von 18,6 Millionen Franken zu einem Drittel, also mit rund 6 Mil-
lionen Franken tberwélzt und bis zum letzten Besitzer fortgewilzt werden
konne, so bedeutet dies eine Erhohung der Verkaufssumme der rechtlich
steuerpflichtigen Fille um 1,1 Prozent und derjenigen der besteuerten Fille
um 1,6 Prozent. Fiir den Besitzer eines Miethauses wire die Wirkung
dieser Verteuerung des Landerwerbes auf die Gesamtanlagekosten so minim,
dal} sie praktisch bedeutungslos wire. Da die Zahl der 1952/54 im Jahres-
mittel erfolgten 3851 besteuerten Verkdufe zweifellos nur einen geringen
Bruchteil der Zahl aller Grundstiicke ausmachte, ferner die Summe der
Verkaufspreise im Betrage von 406 Millionen nur 3.4 Prozent beziehungs-
weise 2,7 Proyent des von Fachleuten auf 12 bis 15 Milliarden geschitzten
Steuerwertes aller Grundstiicke des Kantons betriagt und die einzelnen GGSt-
Betrdage sehr verschieden hoch sind, erscheint es als ausgeschlossen, dal}
durch die Erhebung der GGSt der Marktpreis der Mietwohnungen spiirbar
beeinfluflt werde.

Zu einigen weiteren Einwendungen
gegen die Grundstiickgewinnsteuer

Es wird als ungerecht bezeichnet, dall der Mehrwert eines Grundstiickes
nur dann speziell besteuert wird, wenn eine Handidnderung stattgefunden
hat, so dall der Grundeigentiimer, der seine Liegenschaft nicht verkauft,
sondern selbst iiberbaut und von der vergroBerten Rentabilitat profitiert,
unbelastet bleibt. Der Vorwurf ist nicht unbegriindet, und es ist zuzugeben,
dall man sich der Einfachheit zuliebe mit einer etwas rohen Form der
Steuer zufrieden gab. Eine Abhilfe in dem Sinne, dal langjdhriger Besitz
mit einer Mehrwertsteuer belastet wiirde, begegnet jedoch so starken prak-
tischen Bedenken, dal} sie von keiner Seite begehrt wird.

Man st6Bt sich sodann daran, da} die GGSt gleich wie Verbrauchs- und
Verkehrssteuern die individuelle Leistungsfdhigkeit des Steuerpflichtigen
unberiicksichtigt 1a6t. Das ist zutreffend. Man wird aber der GGSt nicht
gerecht, wenn man sie fiir sich allein betrachtet. Hat man ihr auch aus
Grinden der ZweckmaiBigkeit die Gestalt einer selbstindigen Steuer gegeben,
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so ist sie finanzpolitisch doch als Zuschlag zur allgemeinen Einkommens-
steuer gedacht und ist in Verbindung mit ihr zu wiirdigen. In dieser Eigen-
schaft ist sie durchaus annehmbar, sofern die Einkommenssteuer selber auf
die Leistungsfihigkeit des Steuerpflichtigen im wiinschbaren Malle Riicksicht
nimmt. Ubrigens trdgt auch die GGSt im Rahmen des praktisch Moglichen
dem Grundsatz der Besteuerung nach der individuellen Leistungsfihigkeit
durch die progressive Erfassung der Gewinne entsprechend ihrer Héhe
Rechnung. Durch Degression des Steuersaizes entsprechend der Besitzdauer
beriicksichtigt sie tiberdies in einigermallen dem stirkeren oder schwicheren
spekulativen Charakter des Verkaufs Rechnung.

In diesem Zusammenhang ist darauf aufmerksam zu machen, dall der
Verkdufer heutzutage in der Regel einen Grundstiickgewinn realisiert, der
das Mehrfache des im Grundstiick steckenden Eigenkapitals ausmacht. Ein
Beispiel moge dies zeigen:

Nehmen wir an, ein Landwirt verkaufe nach dreilligjdhrigem Besitz
sein Heimwesen im Anlagewert von I'r. 100 000 zum Preise von 300 000
Franken. Vom Gewinn im Betrage von 200 000 Franken hat er der Gemeinde
eine GGSt von 37 350 Franken abzuliefern. Bestand das Anlagekapital seines
Heimwesens aus 20 000 Franken Eigenkapital und 80 000 Franken Hypo-
theken, so hat er vom Verkaufsrecht von 300 000 Franken zur Abzahlung
der Hypothekarschuld von 80 000 Franken zu verwenden. Es bleiben ihm
220 000 Franken und nach Bezahlung der GGSt noch 182 650 Franken. Er
hat also sein Eigenkapital von 20 000 Franken auf 182 650 Franken erhéhen

konnen.

Die Bedeutung der Grundstiickgewinnsteuer
fiir die zuircherischen Gemeinden

Es zeugt von staatspolitischer Klugheit, dall der ziircherische Gesetzgeber
die GGSt als ausschlieBlich kommunale Steuer einfithrte unter Verzicht auf
die Besteuerung der Grundstiickgewinne als Bestandteile der steuerpflichtigen
Einkommen, sind es doch vor allem die Gemeinden, die bei rascher Ent-
wicklung zu groBlen Ausgaben gezwungen sind und Gefahr laufen, in eine
Finanznot mit ihren bekannten Wirkungen zu geraten. Das Opfer, das der
staatliche Fiskus bringt, ist bescheiden, wenn man in Betracht zieht, dal}
der Staat andernfalls vermehrte Staatsbeitrige an Gemeinden zu leisten
hitte. Indem er den Gemeinden diese Steuerquelle zur Verfiigung stellt,
schont er ihre Selbstverwaltung und ist nicht gezwungen, die Zahl der
staatlichen Aufsichtsbeamten zu vermehren.

Seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges sind zufolge des Ansteigens der
Bodenpreise die Ertrige der GGSt in ungeahntem Malle gewachsen. Sie
ermdglichten selbst den in besonders starker Entwicklung befindlichen
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Gemeinden, nicht nur die neuen Aufgaben zu bewiltigen, sondern sogar
die Schuldenlast zu verringern und den Steuerfull herabzusetzen. Einige
Zahlen, die wir den unvollstandigen Statistiken entnommen haben, lassen
erkennen, wie willkommen die Steuer den Gemeinden war.

In der Stadt Zirich belief sich ihr durchschnittlicher Jahresertrag in den
Jahren 1934 bis 1949 auf 376 000 Franken, von 1941 bis 1950 auf 1 579 000
Franken, von 1951 bis 1955 auf 13 277 000 Franken, und von 1956 bis 1961
auf 25063 000 Franken. Den Hochstbetrag lieferte das Jahr 1961 mit 36,5
Millionen. Der Ertrag der GGSt machte in der ersten Periode 0,8 Prozent
aller Steuereinnahmen aus, in der letzten aber 18,6 Prozent. Der Gesamt-
ertrag der Jahre 1952 bis 1961 belief sich auf 198,6 Millionen. Thm ist es
zu verdanken, dall trotz den groBen Bauaufgaben die ungedeckte Schuld
am Schlul} des Jahrzehntes nicht gréfler war als an seinem Anfang (rund
35 Millionen Franken).

Im Finanzhaushalt einer gréBeren Zahl der 170 andern Gemeinden
spielte die GGSt im Jahre 1960 noch eine wesentlich bedeutendere Rolle
als in dem der Stadt Ziirich. In 25 Gemeinden warf sie mehr ab als die
ordentlichen (direkten) Steuern. In 18 Gemeinden machte sie sogar mehr
als die Halfte aller Steuereinnahmen aus, und zwar in 9 Gemeinden 50 bis
60 Prozent derselben, in 7 Gemeinden 61 bis 70 Prozent und in 2 Gemeinden
sogar 80 Prozent. In der kleinen Gemeinde Wettswil mit 734 Einwohnern
belief sich die Einnahme aus den allgemeinen (direkten) Steuern auf 87 000
Franken, der Ertrag der GGSt jedoch auf 473 000 Franken (644 Franken
pro Einwohner).

Der Gesamtertrag der GGSt aller Gemeinden mit Einschlufl der Stadt
Ziirich belief sich im Jahre 1960 auf 84,4 Millionen. Er machte rund
20 Prozent der besteuerten Reingewinne (422 Millionen) aus. Nach Abliefe-
rung der GGSt blieben immer noch 338 Millionen in den Taschen der Ver-
kaufer.

Es ist ausgeschlossen, dall die Ertrage der GGSt immer so hoch sein
werden wie in der heutigen Zeit iberhitzter Konjunktur. Sie werden vielmehr
bei der Riickkehr zu normaler Konjunktur betriachtlich zuriickgehen. Immer-
hin wird die GGSt ein wertvolles Glied im ziircherischen Gemeindesteuer-
system bleiben. Es denkt denn auch niemand ernstlich an ihre Abschaffung.

SchluBbemerkungen

Die Offentlichkeit ist seit Jahren beunruhigt durch das starke Anwachsen
der Bodenpreise, das eine Erhéhung der Anlage- und Nutzungskosten der
Liegenschaften und damit auch eine Erhéhung der Miet- und Pachtzinse
zur Folge hat.
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Der Preisanstieg ist die Wirkung vorab der baulichen Entwicklung
des Gemeinwesens, die fiir dieses mit grolen Ausgaben auf Kosten der
Steuerzahler verbunden ist.

Es sind daher weite Kreise der Auffassung, daBl von den groBen, nicht
durch eigene Arbeit der Eigentiimer verdienten Gewinnen, die beim Verkauf
von Grundstiicken gemacht werden, wenigstens ein Teil in der Gestalt der
GGSt dem Gemeinwesen abgetreten werden sollte.

Manche zogern, fiir diese gerechte Forderung einzutreten, weil sie
befiirchten, dall die GGSt vom Verkaufer auf den Kiufer und seine Nach-
folger iiberwalzt werde und letzten Endes gleich wie Grundsteuern die Mieter
und Péchter belaste.

Die nadhere Priifung der Frage fithrt jedoch zum Ergebnis, daB eine
Uberwilzung der GGSt bis zum Mieter oder Piachter nicht oder nur in
seltenen Ausnahmefillen méglich ist.

Die GGSt verdient daher weiteste Verbreitung.

Sie steht mit dem Bodenproblem nicht in engerem Zusammenhang.
Mit ihrer Einfihrung braucht man daher nicht zuzuwarten, bis gewisse
Bodenreformen erfolgt sind.

ERNST WEBER

Unterkunft fiir betagte Menschen

Die Erstellung von Alterswohnungen ist eines der
vordringlichsten Probleme jedes fortschritilichen Ge-
meinwesens. Die Stadt Zirich hat sich auf diesem
Gebiete — dank der initiativen Leitung des Wohlfahrts-
amtes — einen Namen geschaffen. Ernst Weber, Sekre-
tar des Woklfahrtsamtes, ist auf Grund seiner prakti-
schen Erfahrungen in der Lage, die zahlreichen Aspekte
dieses sozialen Problems allgemeinverstandlich aufzu-
zetgen. Er ist im ubrigen gerne bereit, iiberall beratend
zur Seite zu stehen, wo die Erstellung von Alters-
wohnungen geplant wird. R. L.

Die Lebenserwartung unserer Bevolkerung ist seit der Jahrhundertwende
um mehr als zwanzig Jahre gestiegen. Mit der erhohten Lebenserwartung
haben sich in den letzten zwei Jahrzehnten aber auch entscheidende Wand-
lungen vollzogen. Die Probleme der alten Leute sind heute in fast allen
Lindern akut geworden, ist ihre Zahl doch hoher, als dies in der Mensch-
heitsgeschichte je der Fall war. Die Losung der Altersprobleme ist deshalb

138



	Wer trägt die Grundstückgewinnsteuer?

